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Bekanntmachung des Landratsamtes Amberg-Sulzbach vom 31.05.2021 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der Zwölften Bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV); Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavi-
rus SARS-CoV im Landkreis Amberg-Sulzbach 
Amtliche Bekanntmachung des Landratsamtes Amberg-Sulzbach zur Feststellung des 7-
Tage-Inzidenzwerts gem. § 3 Nr. 2 der 12. BayIfSMV 
 
Aufgrund von § 3 Nr. 2 der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 
05.03.2021 (12. BayIfSMV; BayMBl. 2021, Nr. 171), die zuletzt durch § 1 der Verordnung vom 
19.05.2021 (BayMBl 2021, Nr. 351) geändert worden ist, und § 65 Satz 1 der Zuständigkeitsver-
ordnung (ZustV) gibt das Landratsamt Amberg-Sulzbach Folgendes bekannt: 
 
Im Landkreis Amberg-Sulzbach wurde der Inzidenzwert von 35 Neuinfektionen mit dem Coronavi-
rus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an fünf aufeinanderfolgenden 
Tagen unterschritten. 
 
Nach der maßgeblichen Veröffentlichung des Robert Koch-Instituts stellt sich die Entwicklung der 
Inzidenzwerte folgendermaßen dar: 
 

Mittwoch, 26.05.2021  23,3 
Donnerstag, 27.05.2021 19,4 
Freitag, 28.05.2021  20,4 
Samstag, 29.05.2021  19,4 
Sonntag, 30.05.2021  18,4 
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Im Landkreis Amberg-Sulzbach gilt daher ab 01.06.2021 die nachfolgende inzidenzabhängige 
Regelung der 12. BayIfSMV: 
 

• Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf pri-
vat genutzten Grundstücken ist gestattet mit den Angehörigen des eigenen Hausstands 
sowie zusätzlich den Angehörigen zweier weiterer Hausstände, solange dabei die Gesamt-
zahl von insgesamt zehn Personen nicht überschritten wird. 
(§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 der 12. BayIfSMV - Kontaktbeschränkung) 
 
Die zu den drei Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren sowie vollständig geimpf-
te und genesene Personen bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht. 

 
Ergänzender Hinweis: 
Überschreitet der Landkreis Amberg-Sulzbach an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 7-Tages-
Inzidenz von 35 wieder, erfolgt eine erneute Bekanntmachung des Landratsamtes Amberg-
Sulzbach. 
Die vorstehende Lockerung tritt dann am übernächsten darauf folgenden Tag wieder außer Kraft. 
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Verwaltungsratssitzung des AS Technologie- und Gründerzentrum, gemeinsames Kommu-
nalunternehmen der Stadt Sulzbach-Rosenberg und des Landkreises Amberg-Sulzbach 
 
Am Montag, 05.07.2021, findet im Gründerzentrum Amberg-Sulzbach, An der Maxhütte 1, 92237 
Sulzbach-Rosenberg, 09:00 Uhr, im großen Besprechungsraum eine nichtöffentliche Verwaltungs-
ratssitzung des AS Technologie- und Gründerzentrum, gemeinsames Kommunalunternehmen der 
Stadt Sulzbach-Rosenberg und des Landkreises Amberg-Sulzbach statt. 
 
gez. 
Richard Reisinger 
Landrat und Verwaltungsratsvorsitzender 
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